
ralfragen

S1 es!1 ’ fermentatum dummodo sit ere TIi(1-
ceus“ War manchen Gefängnissen Priestern, die noch
twas eld hatten, möglich, Muomuo erstehen.

In Seminar Südchina INa das Muocmuo 198315 gesehen
hat un 11UFT VO Hörensagen enn glaubte INa  - Se1 ungültige
Materıe weil nıicht gebacken SEL In Diözese hat INa  — alle
Gefängnis gelesenen Messen n der Stipendien sicherheitshalber
noch einmal lesen lassen.

Die Seminaristen un! ich die WILT Aaus OT  ına kamen, hatten
er nicht den geringstien Zweifel, daß INa  S Muomuo
ZUr Zelebration verwenden könne. ist ] Weizenbrot ohne ırgend-
welilche eimischung. ber schließlich stiegen auch edenken auf:
Ie mehr ich bei den Autoren na  S  ug, mehr 1lle verlangen
nämlich daß das Tot gebacken SCe1 ne tostum) Dann aber kam
I1Tr der Gedanke daß samıtiı' theologischen Bücher VONN Europäern
eschrieben sind Diese en NAaturlı 111e eln anderes rot gesehen
als das europäische un eschreiben daher S! WI1Iie eben,
Europa ussieht un! hergeste wird bzw. was Kuropa ZUuU Be-=
griffe des Brotes gehört Eın Rom weilender Mitbruder egte 19808  I
auf meın Ersuchen die ra dem Moralprofessor der Gregorilana,

AD HG VvVor ur antwortete In ina, die Erlaubnis De*
geben ist auch gesäuertes rot verwenden, Wenn eın ungeSauer-
tes en 1St ist das gedämpffe Weizenbrot gültige un! auch
erlauDtie Materıe für die heilige Messe Denn nach dem Volksempfin-
den ist wirkliches Trot un wird auch gebrau WIie Kuropa
das TOLT Daß amp und nıcht trockener 1i1ftze hergestellt
wird 1ST 1n bloß akzidenteller Unterschied

ongkong Kron  aler S

Ungültige Ehe mangelnder Traugewalt? Die Österreicherin
Marıa e17a1le 19 März 1949 der Stadtpfarrkirche den
evangelischen englischen Soldaten Die Trauung der CeNS-
ische Militärkaplan V OLE Im September 1949ZO8 das jungse
Ehepaar ach ndon, bei der des Mannes nung
nahm ald jedoch kam oiIenDarTr UTC!| die Schuld der Schwieger-
MuUtLieT zwıschen dieser un der ]JjJungen Frau Zwistigkeiten nfolge
deren letztere die Ko({ffifer packte un ihrem ater nach Österreich
ZUTU:  ehrte Drei ahre späafter wurde die Ehe gerichtlich ges  ]  en,
und g1ng E111 eCue Ehe en

Nun mOchte auch Marıa e1ine NeUe kirchliche Ehe ıieben un'
Zu d1iesem wecke ihre Ehe miıt S\ Adurch das Diözesangericht für
ungültig erklären lassen. Als Klagegrund g1bt S1e d  , der englische
Militärkaplan habe iNre LTrauung ohne Traugewalt VOTI-
g S1e eru sich el auftf den Ortspfarrer, der entschieden

Abrede stellt den englischen Militärgeistlichen ZUT Vornahme der
Trauung delegiert en Der ater der Tau habe ihm schon
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länger VOT der rauung er (der Pfarrer) brauche sıiıch gar
nichts kümmern, das Trauungsinformativexamen werde der eNS-
lische Milıtärgeistliche aufnehmen und dieser werde auch die
notwendige Dispens einkommen. Zur Trauung WaaT eın zahlreiches
u  I1kum, bestehend dUuSs englische Oldaten und Frauen, erschlenen.
Der nglısche Geistliche kam mi1t ziemlicher Verspätung d da
schon vorher eine Trauung alten hatte Er ega sıch, ohne mi1t
dem rtspfarrer eın Wort wechseln (er konnte gar nicht Deutsch),
sogleich die iırche und nahm d1e Trauung VOT.

Hat Maria miıt ihrer Ehenichtigkeitsklage AÄussicht auf Erfolg?
Die Tatsache, daß der englische Militärkaplan sıch keine

a  e scheint 1emlich s1icher Se1N. Denn erstens
ist eın katholischer Milıtargeistlicher NUur ZUT Vornahme VO 'ITrauun-
gen katholischer Heeresangehöriger zuständig. Der englische Soldat
WaT ber evangelisch. Z weitens der englische Geistliche sich
VOom Pfarrer DZW. VO Ordinarius Cdes Trauungsortes nach CATL. 1096,

T die Trauungsvollmacht e  en ‚assen m  en, Was aber ffenbar
unterlassen hat otzdem aber sStTe d1ie Nichtigkeit der obgenannten
Ehe nıcht mit Sicherheit fest.

Wenn der englische Geistliche auch weder eine ordentliche noch
e1Ine delegierte Traugewalt a  ‚ esa. C doch ziemlich wahr-
scheinlich die nach Canl. 209 Von der ırche S'u plie v
gewalt

TTrau-

Am 26 MAärTz 1952 erklärte bekanntlich die Kodex-Interpretations-
kommission, daß die Vorschrift des Can. 209 sich auch auf den HWall
eines Priesters bezieht, der ohne die nötige Delegation einer Ehe-
Schließung assıstiert*). Demnach WIrd, WEn e1In allgemeiner TT
(erTOr COMMUN1S) der eın positiver, begründeter Zweifel vorliegt,
dlie fehlende Traugewalt durch die irche suppliert. Durch d1ese Eint-
cheidung ist d1e Kontroverse Der d1e Anwendbarkeit des besagten
Kanons (der dem Wortlaute nach 1U VO'  5 der Ergänzung der fehlen-
den Jurisdiktionsgewalt handelt) autf die Ergänzung der fehlenden
delegierten augewalt eendigt worden“). In der Entscheidung wird
nıcht unterschieden zwischen einem Priester, der eine allgemeine
Trauungsvollmacht en sollte, und dem, der f{ür einNne bestimmte
Trauung delegiert Se1n sollte Wenn e1Nn Priester, der ZUT. Vornahme
von Trauungen delegiert Se1in Ssollte, a Der 1n Wirklichkeit nıcht 1St,
1: Trauung vornimmt, ıst d1ese gültig, sobald e1iNe der beiden
genannten Bedingungen erfüllt ist

AAS XXXXIV, 1952, 497
Schon 28. Dezember 1927 hatte Cie Kodex-Interpretationskom-m1ssion die Bestimmungen des Can. 199 'Der die ertragung der Jur1s-

diktionsgewalt autf die rauungsassistenz plicite angewende Sie
damals erklärt, daß der Pfarrer Oder Ortsordinarius, der nach Can. 1096, Keinen Destimmten Priester Assistenz bei iner bestimmten Ehe delegxierthat, ihm. auch diıe Vollmacht geben könne, einen anderen bestimmten Prie-
ster subdelegieren AAS 1923,
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Fürl den vorliegenden Fall entscheidenı ist die Beantwortung der
rage, o bel der Trauung UTC den englıschen Milıtärkaplan eın
all  emeiner IiIrıtum vorhanden War der nicht Die Doktrin
unterscheidet einen EITOT COMMUN1LS e AaCTiIO A Unterschied VO  3

facti!) od actualıs Uun:  Q COMMUNILS de 1UTre: (zum NnieT-
schied VO  5 1UT1S!) oder virtualıs. Der erstere legt dann VOTL,
wenn dem Orte, dem der Jurisdiktionsakt vollzogen wird, die
Allgemeinheit oder wenigstens elne 1elza VO  5 Gläubigen iırrtum-
liıch me1ınt, der etreffende Priester Se1 für Se1INe Handlung Devoll-
mächtigt. Letzterer ingegen ist vorhanden, Wenn öffentlich eıne
andlung org  M WIrd, die A sich gee1gnet 1ST, d1ie Allgemein-
heit ohne Unterschied 1n Irrtum Iiühren, Cdaß 1U zufälli
1ST, e1INeTr Ooder der andere nIolge besonderer Umstände VO  - dem
ehlen der Jurisdiktion Kenntnis Dies gilt auch dann, Wenll
T eın einziger sich 1m Irrtum befindet, während {UTr d1ie
vielen anderen ILUFLC die Möglichkeit besteht, durch d1ie betreffende
Handlung 1ın Irrtum gefü werden. Man annn ohl Sagen, daß

el Arten VO.  5 eITor COMMUNILS sich vorfinden Für
den COMMUNIS de facto SpTricht das Verhalten des V aters der
Tau VOTI cder Eheschließung, der d'em rtspfarrer erklärte, daß der
eng11s  e Militärkaplan die notwendigen en Vorbereitungen
für die TIrauung reffen werde. Werner 1St dafür as Verhalten des
Ortspfarrers beweisend, der VOT Cder Trauung mit dem Irauungs-
priester kein Wort sprach, sondern dem Kinzug des Brautpaares und
der Hochzeitsgäste 1ın d1ıe iırche VO einem Fenster Se1ner

zusah. Kr Den der Meinung, daß schon alles geordnet sel
und der Milıtärgeistliche die Traugewalt besitze. erselben Me1-
Nnungs natürlich auch die zanlreı erschienenen englischen Sol-
daten Frauen. nier diesen Umständen ist er Sar nıcht
nOöL1g, unseTem Falle den ertfror COMMUNLS de 1UDe der viırtualis
als eweilisgrun für die Gültigkeit der obigen auung heranzuzlehen,
der ach der eute allgemeineren Ansicht schon für sich allein eine
hinreichende Voraussetzung ZUT Supplierung der fehlenden Jur1is-
diktion durch die ırche bildet*). Jedenfalls konnte der englische
Militärkaplan schon seliner beruflichen Stellung allgemein a  S
trauungsberechtigt betrachtet werden, und eine VOon ihm (oOhne ele-
gatlon) öffentlich vorgenomMMeNe Trauung gee1ignet, Von vielen
Gläubigen als gültig angesehen werden.

1nNne andere Fräage ist llerdings, ob die 26. März 19592 an-
DCNE scheidung der Kodex-Interpretationskommission rTückwirkende

C, Gesetzbuch der ateiınischen Kirche, Erkläruhg Calnl. 209a;Wilches, De TrIrOTre COMMUN] ın 1ure Romano e CanoNi1COo, 1940, 192
BuceerOoni; Casus CONscCientiae, 1913,;, E: 129, Ö; ernz-

Vidal, Ius Canl. E1 1943, 11; 381; ermeersch-Creusen, EpitomeIur. Canl. K 1949, S22n Cappello, umma luUr. Can. I, 1945, 266;Mattihaeus Coronata, Instit. 1UrFr. Can. 19483, 1 292



1T eilungen

Kraft hat a  er auf unseren Fall anzuwenden ist In einem
18 pr1i 1953 ermnNossenen Urteil der ota (Patavina, COTam Wynen)
wIird die nsich vertreten, daß die genannte Entscheidung nıcht.
extensiver atur SEe1 und er rückwirkende Tra habe Man önnte
dagegen aber darauf verweisen, nach Ca  5 1 £1Ne Aus-
legung, die den Zzweilifelhaften Sinn eines esetzes erklärt inter-
pretatıo VeTre explicativa) nicht rückwirken: ist

Auf alle muß jedoch gesagt werden, daß bei dieser Sachlage
die NI  it der obgenannten Ehe nicht miıt der erforderli  en
moralischen Sicherheit festgestellt werden kann un eine aTau De-
zügliıche ‚age keine ussich auf Erfolg hat Überhaupt WwWITd künftig-
hin der kirchliche ichter ın äahnlich ar Fällen mit der Ehe-
nichtigkeitserklärung zurückhaltend sein®)

Graz Univ.-Pron Dr Josef

Vgl (GGanzen auch L  e; TTeuUTr COMMIMMUNE et suppleancelurisdiction InN: evue de droit Canonique, 111 (1953) 2718—296; (1954)

Mitteilungen
Eın Kernpunkt der Missionsfrage. Pius XI schreibt 1n selner

issionsenzyklika „Rerum Kcclesiae“: ‚Bisher hat INnan vielleicht noch
zuwenig beachtet, Ww1e VO  } Anfang das vangelium begründet
WUuTrde Beim Abschluß der Vatikanischen Missionsausstellung berühr-
ten Wir d1ies flüchtig und erinnerten daran, WI1e den ältesten
Urkunden der christlichen Vorzeit ganz klar hervorgeht, daß detr
Klerus, den die Apostel über Jede .neue Christengemeinde seizten,
nicht VO  5 auswärts importiert, sondern d

selbst erkoren un berufen wurde.“ Der fran-
ZOS1ische iss1ionsbischof Guebriant urteilt ber dieses wichtige Pro-
blem also „Wir stehen heute VOT einem brutalen Niweder Oder!
Entweder en WI1T die ekehrung der Heiden auf und eschränken
UT7}3S auf die e der bereits gewonnenen Neuchristen oder WI1Tr
weTrtfen UNSETE besten ra auf die Heranbildung eiNes eingeborenen
eTUS,; der allein die Mission VOTr dem Verbluten noch bewahren kann
117e driıitte Möglichkeit g1bt Jetz N1C| mehr. Deshalb haben die
etzten Päpste 1ın iıhnren Missionsrundschreiben und die Derste Mis-
sionsbehörde alle Oberhirten 1n den Missionsländern eliner raschen
und energischen Ösung dieser derzeit vordringlichsten Aufgabegedrängt.“

hne Zweifel ıst die Schaffung eines bodenständigen Klerus 1n
den Heidenländern mıit großen Schwierigkeiten und Hin-
dernissen verbunden Man en. sich ın dle Lage hinein, Wenn
eın Armer Bischof für se1in ausgedehntes Missionsgebiet möÖögli bald
mit dem Bau eines Seminars begipnen soll, schon mit der


